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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1993

Norm

ABGB §828

WEG §1

WEG §14 Abs1 Z1

WEG §14 Abs1 Z6

Rechtssatz

Die Umgestaltung der gemeinschaftlichen Grünanlage vor dem im Wohnungseigentum stehenden Haus ( hier:

Anp:anzen von Sträuchern auf einer bisher frei zugänglichen Grün:äche und damit faktisches Aussperren anderer

Mit- und Wohnungseigentümer aus der gemeinsamen Grünanlage ) ist dann keine Maßnahme der ordentlichen

Erhaltung iSd § 14 Abs 1 Z 1 WEG, wenn für den gesetzlich vorgeschriebenen Sichtschutz bereits anderweitig gesorgt

ist ( Trennmauern, künstliche Böschung etc ).
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